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Berufsgenossenschaft liche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BG-Regeln) 
sind Zusammenstellungen bzw. Konkretisierungen von Inhalten aus

• staatlichen Arbeitsschutzvorschrift en (Gesetze, Verordnungen)

 und/oder

• berufsgenossenschaft lichen Vorschrift en (Unfallverhütungsvorschrift en)

 und/oder

• technischen Spezifi kationen

 und/oder

• den Erfahrungen berufsgenossenschaft licher Präventionsarbeit.

BG-Regeln richten sich in erster Linie an den Unternehmer und sollen ihm Hilfestellung bei 
der Umsetzung seiner Pflichten aus staatlichen Arbeitsschutzvorschrift en oder Unfallverhü-
tungsvorschrift en geben sowie Wege aufzeigen, wie Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermieden werden können.

Der Unternehmer kann bei Beachtung der in den BG-Regeln enthaltenen Empfehlungen, 
insbesondere den beispielhaft en Lösungsmöglichkeiten, davon ausgehen, dass er damit 
geeignete Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren getroffen hat. Andere Lösungen sind möglich, wenn 
Sicherheit und Gesundheitsschutz in gleicher Weise gewährleistet sind. Sind zur Konkreti-
sierung staatlicher Arbeitsschutzvorschrift en von den dafür eingerichteten Ausschüssen 
technische Regeln ermittelt worden, sind diese vorrangig zu beachten.

Forderungen sind in Normalschrift , Erläuterungen, insbesondere beispielhaft e Lösungs-
möglichkeiten, sind durch entsprechende Hinweise in Kursivschrift  gegeben.



BGR 232

1

Inhaltsverzeichnis 

    Seite

Vorbemerkung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

1 Anwendungsbereich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3

2  Begriff sbestimmungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4 

3  Allgemeine Anforderungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6

4  Bau und Ausrüstung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6 

4.1 Kennzeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6 

4.2 Führungen und ihre Begrenzungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6

4.3 Werkstoff e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7 

4.4 Handbetätigung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7 

4.5 Sicherung von Quetsch- und Scherstellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8 

4.6 Steuerung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10 

4.7 Zusätzliche Anforderungen an ferngesteuerte Fenster, Türen und Tore  . . . .   11 

4.8 Abschalten des Antriebs, Nachlaufweg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    13 

4.9 Schlupft üren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13

4.10 Sicherungen gegen Abstürzen der Flügel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14

4.11 Gegengewichte, Zahn- und Kettentriebe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16

4.12 Hauptschalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16

4.13 Zugänglichkeit für Wartung und Prüfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17

5  Betrieb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    17

6  Prüfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    17

7  Zeitpunkt der Anwendung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    18

Anhang Bezugsquellenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20



2

BGR 232

Vorbemerkung 

Diese Berufsgenossenschaft liche Regel für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BG-Regel) 
enthält die deutschen sicherheitstechnischen Festlegungen für kraft betätigte Fenster, Türen 
und Tore. Sie sind für die Konkretisierung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsan-
forderungen der europäischen Maschinen-Richtlinie für kraft betätigte Fenster, Türen und Tore 
hilfreich und nützlich. Mit dem Datum der Herausgabe produktspezifi scher europäischer Nor-
men, konkretisieren diese die allgemeinen Anforderungen der Maschinen-Richtlinie im jewei-
ligen Geltungsbereich. Diese Normen lösen ab ihrem Gültigkeitsdatum die deutschen Festle-
gungen für Bau und Ausrüstung in der BG-Regel ab.

Kraft betätigte Tore 

Für Tore sind die folgenden produktspezifi schen europäischen Normen herausgegeben worden, 
die sicherheitstechnische Anforderungen an Bau und Ausrüstung enthalten:

DIN EN 12604 Tore – Mechanische Aspekte – Anforderungen (gültig ab 1. November 2000);

DIN EN 12605 Tore – Mechanische Aspekte – Prüfverfahren (gültig ab 1. November 2000);

DIN EN 12453 Tore – Nutzungssicherheit kraft betätigter Tore – Anforderungen (gültig ab 
1. Juni 2001);

DIN EN 12445 Tore – Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore – Prüfverfahren (gültig ab 
1. Juni 2001).

Für kraft betätigte Tore, die vor dem 1. November 2000 bzw. 1. Juni 2001 in Verkehr gebracht 
worden sind, gelten weiterhin die Festlegungen dieser BG-Regel. In den Normen ist keine Nach-
rüstung bestehender Anlagen gefordert, die vor den vorstehend genannten Stichtagen bereits 
in Verkehr gebracht waren.

Kraft betätigte Türen und Fenster 

Hierzu liegen derzeit keine produktspezifi schen europäischen Normen vor, die sicherheitstech-
nische Anforderungen enthalten.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese BG-Regel fi ndet Anwendung auf kraft betätigte Fenster, Türen und Tore.

Diese BG-Regel konkretisiert die §§ 3, 4 der Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeits-
stät tenverordnung – ArbStättV).

1.2 Diese BG-Regel fi ndet keine Anwendung auf

• kraft betätigte Fenster, Türen und Tore, soweit für sie Regelungen in Rechtsvorschrif-
ten enthalten sind,

• Schleusen- und Wehrtore von Wasserwegen sowie Dock tore,

• torähnliche Kranbahnabschlüsse,

• Türen und Tore von Industrieöfen,

• Hochwasserschutztore.

Soweit Regelungen in Rechtsvorschrift en nicht abschlie ßend sind, kann diese BG-
Regel Anwendung fi nden. Regelun gen für Fenster und Türen von Aufzugsanlagen 
sind z. B. in der Verordnung über Aufzugsanlagen (Aufzugsverordnung – AufzV) 
enthalten. Für Lüft ungs ein rich tungen (Lüft ungsfenster) von Gewächshäusern siehe 
Unfallverhütungsvorschrift  „Ge wächshäuser“ (VSG 2.6) der landwirtschaft lichen 
Berufsgenossenschaft en.

Regelungen für Türen und Tore von Industrieöfen sind z. B. in den „Sicherheitsre-
geln für Industrieöfen und Trockner der keramischen und Glas-lndustrie“ (ZH 1/498) 
enthalten.

Regelungen für kraft betätigte Fenster in Personenkraft  wagen sind in § 30 Straßen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) sowie den „Richtlinien für fremdkraft betä-
tigte Fenster in Personen kraft wagen“ und für kraft betätigte Fahrgasttüren in Kraft -
omnibussen in § 35e Abs. 5 Straßenverkehrs-Zulassungs -Ordnung (StVZO) sowie 
den „Richtlinien für fremdkraft betä tigte Fahrgasttüren in Kraft omnibussen“ enthal-
ten.

Diese BG-Regel enthält keine Anforderungen, die aus Gründen der Gebäudereini-
gung zu stellen sind.
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2 Begriff sbestimmungen

Im Sinne dieser BG-Regel werden folgende Begriff e bestimmt:

1. Flügel sind diejenigen beweglichen Anla genteile, die Fens ter-, Tür- und Toröff nun-
gen verschließen oder frei geben.

Flügel sind z. B. Fensterflügel, Türflügel, Torflügel, Dreh flügel, Kippflügel, 
Schwingflügel, Klappflügel, Wende flügel, Faltflü gel, Hubflügel, Senkflügel, Tür-
blatt, Torblatt, Laden, Rollladen, Rollpanzer, Rollgitter, Scherengitter.

2. Kraft betätigt sind Fenster, Türen und Tore, wenn die für die Bewegung der Flügel 
erforderliche Energie teil weise oder vollständig von Kraft maschinen zugeführt wird.

Türen und Tore, die ausschließlich von Hand betätigt und über eine selbsttätige 
Einrichtung, z. B. Türheber oder Feder, geschlossen oder geöff net werden, sind 
nicht als kraft betätigt anzusehen.

3. Schlupft üren sind Türen, die in Tor flügeln eingebaut sind.

4. Hauptschließkante ist jede Schließkante des Flügels, die betriebsmäßig parallel 
zu ihrer Gegen schließkante verläuft  und deren Abstand von der Gegen schließ kante 
unmittelbar den Öff nungsgrad der Fenster-, Tür- oder Toröff nung bestimmt.

5. Nebenschließkante ist jede Schließkante des Flügels, die nicht Hauptschließkan-
te ist.

6. Gegenschließkante ist jede Schließ kante, die einer Haupt- oder Nebenschließkan-
te des Flügels gegen überliegt, wenn der Flügel die Fenster-, Tür- oder Tor öff nung 
ver schließt.

7. Ferngesteuert sind Flügel dann, wenn sie vom Bedienungsstandort aus nicht zu 
übersehen sind; ferngesteuert sind auch Flügel, deren Antrieb durch Steuerimpul-
se gesteuert wird, die z. B. durch Lichtschranken, Kontaktschwellen, Radar ein rich-
tun gen oder durch im Fuß boden verlegte Induktionsschleifen ausgelöst werden 
oder von einem elektrischen Sender, einer Licht- oder Schall quelle ausgehen.

Flügel sind dann nicht als ferngesteuert anzusehen, wenn deren Antrieb durch 
besondere Einrichtungen, z. B. durch Kontaktmatten, gesteuert wird, die sicher-
stellen, dass die Flü gelbewegung nur dann erfolgen kann, wenn sich keine Per-
son im Gefahrbereich befi ndet.

8. Von Hand zu betätigende Stellteile von Befehlseinrichtungen sind Bauteile fest 
verlegter Antriebs steuerun gen, durch deren Betätigung von Hand der Antrieb ein- 
oder ausge schaltet wird.
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9. Fangkräft e und Fangmomente sind die von der Fangvorrichtung bewirkten Kräft e 
und Momente, die den abstürzenden Flügel einschließlich der übrigen, vom Flügel 
mitbe wegten Bauteile, z. B. der Wickelwelle, bis zum Stillstand verzögern.

10. Gefahrbereich ist der begehbare Bewe gungsraum, in dem die Flügel Öff nungs- und 
Schließ bewegungen ausführen und dadurch Personen gefährdet werden können.

Erläuterungen der Bezeichnungen „Hauptschließkante“, „Nebenschließkante“ und „Gegen-
schließkante“:

Drehflügel

Faltflügel

Hauptschließkante

Gegenschließkante

Rolltor Schiebetor

Hauptschließkante

Gegenschließkante

Hauptschließkante

Nebenschließkante

Gegenschließkante Gegenschließkante

Nebenschließkante

Hauptschließkante

Nebenschließkante

Nebenschließkante

Haupt-
schließkante

Gegen-
schließkante

Gegen-
schließkante

Neben-
schließkante
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3  Allgemeine Anforderungen

Kraft betätigte Fenster, Türen und Tore müssen nach dieser BG-Regel und im Übrigen 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechend beschaff en sein und 
betrieben wer den. Ab weichungen sind zulässig, wenn die gleiche Sicherheit auf an-
dere Weise gewährleistet ist.

4  Bau und Ausrüstung

4.1 Kennzeichnung

4.1.1 An kraft betätigten Fenstern, Türen und Toren müssen folgende Angaben deutlich er-
kennbar und dauerhaft  angebracht sein:

1. Hersteller oder Lieferer,

2. Baujahr,

3. Fabriknummer,

4. Masse (kg) der Flügel, die zum Öff nen angehoben oder abgesenkt werden.

4.1.2 An Fangvorrichtungen müssen folgende Angaben deutlich erkennbar und dauerhaft  
angebracht sein:

1. Hersteller oder Lieferer,

2. Baujahr,

3. Typ,

4. maximale Betriebsgeschwindigkeit (m/s) oder maximale Be triebsdrehzahl (min),

5. Fangkraft  (N) oder Fangmoment (Nm).

4.2 Führungen und ihre Begrenzungen

4.2.1 Flügel müssen gegen unbeabsichtigtes Verlassen der Führungen gesichert sein.

4.2.2 Die Laufrollen der Flügel, die auf Schienen geführt werden, müssen gegen Entgleisen 
gesichert sein.

4.2.3 Flügel müssen in ihren Endstellungen selbsttätig zum Stillstand kommen. Können 
Flügel beim Versagen der Begrenzungs einrichtungen über ihre Endstellungen hinaus-
fahren, müssen Notendschalter oder feste Anschläge in Verbindung mit einer Über-
lastsicherung vorhan den sein.
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Begrenzungseinrichtungen sind z. B. Betriebsendschalter. Überlastsicherungen 
sind z. B. Rutschkupplungen, Über druckventile, Überströmventile.

4.3 Werkstoff e

4.3.1 Für Flügel oder Flügelfüllungen sind vorzugsweise Werkstoff e zu ver wenden, die bei 
Bruch keine Verletzungsgefahren hervorrufen kön nen (bruchsichere Werkstoff e). Be-
stehen Flügel oder Flügelfüllungen von kraft betätigten Türen oder Toren aus nicht aus-
reichend bruchsi cheren Werkstoff en, müssen Maßnahmen gegen Verletzungsgefah ren 
durch Zerbrechen der Werkstoff e getroff en sein.

Ein Werkstoff , der bei Bruch keine ernsthaft en Verletzungen hervorruft , ist z. B. Sicher-
heitsglas; siehe auch Arbeits stätten -Richtlinie ASR 8/4 „Lichtdurchlässige Wände“.

Silikatglas kann nur dann als ausreichend bruchsicher ange sehen werden, wenn 
es unter Berücksichtigung seiner Fläche eine genügende Festigkeit besitzt.

4.3.2 Flügel von kraft betätigten Türen und Toren aus durchsichtigen Werk stoff en müssen 
deutlich erkennbar sein.

4.4 Handbetätigung

4.4.1 Kraft betätigte Türen müssen auch von Hand zu öff nen sein.

Kraft betätigte Türen erfüllen diese Anforderung, wenn sie grundsätzlich von beiden 
Seiten von Hand ohne besonderen Kraft aufwand geöff net werden können und die 
Ent riegelung für das Öff nen der Tür leicht erreichbar ist.

Diese Forderung schließt die Ausrüstung der Türflügel mit Griff en, Klinken, Griff -
platten oder ähnlichen Einrichtungen für die Handbetätigung ein, soweit sich die 
Türen bei Ausfall der Energieversorgung nicht selbsttätig gefahrlos öff nen.

Kraft betätigte Türen können auch verschließbar ausgeführt sein.

Regelungen hinsichtlich kraft betätigter Türen im Verlauf von Fluchtwegen siehe 
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) Anhang 2.3.

Ein Sonderfall sind automatische Schiebetüren im Verlauf von Rettungswegen. Sie-
he „Richtlinie über automa tische Schiebetüren in Rettungswegen (AutSchR)“.

4.4.2 Sind kraft betätigte Flügel so eingerichtet, dass sie auch von Hand geöff net werden 
können, müssen Hand- und Kraft antrieb gegenein ander verriegelt sein, sofern der 
Kraft antrieb mechanische Rückwir kungen auf den Handantrieb hat.

4.4.3 Sind Einrichtungen für die Handbetätigung von Flügeln vorhanden, dürfen sie mit fes-
ten oder beweglichen Teilen der Umgebung keine Quetsch- und Scherstellen bilden; 



8

BGR 232

sie müssen vom Fußboden oder von einem anderen sicheren Standplatz aus betätigt 
werden können.

4.4.4 Kurbeln als Einrichtungen für die Handbetätigung dürfen nicht zurückschlagen kön-
nen. Sie müssen gegen Abgleiten und unbeabsichtigtes Abziehen gesichert sein.

4.4.5 Sind kraft betätigte Flügel so eingerichtet, dass sie unmittelbar von Hand bewegt wer-
den können, müssen Einrichtungen zur Handbetäti gung vorhanden sein, die das Füh-
ren des Flügels von Hand gefahrlos ermöglichen.

Einrichtungen zur Handbetätigung sind z. B. Klinken, Griff e, Griff mulden, Griff -
platten.

Unmittelbar werden Flügel von Hand bewegt, wenn Ver si cherte gezwungen sind, 
den Flügel für die Handbetätigung anzufassen, weil zusätzliche Einrichtungen, 
z. B. Kurbeln, Haspelkettenantriebe, nicht vorhanden sind.

4.5 Sicherung von Quetsch- und Scherstellen

4.5.1 Quetsch- und Scherstellen

1. an Hauptschließkanten,

2. zwischen Flügeln und festen Teilen der Umgebung

 und

3. an Flügeln, die sich aneinander vorbeibewegen,

 müssen bis zu einer Höhe von 2,50 m durch Einrichtungen gesichert sein, die bei Be-
rührung oder Unterbrechung durch eine Person die Flügelbewegung zum Stillstand 
bringen.

Solche Einrichtungen sind z. B. Schaltleisten, Kontakt schläu che, Lichtschranken.

Nachteiliger Einfluss von Fremdlicht auf die Schutzwirkung von Lichtschranken lässt 
sich z. B. durch die Verwendung von pul sierendem Infrarotlicht einschränken.

Bei Reflektionslichtschranken kann im Allgemeinen nach teili ger Einfluss von Fremd-
reflexion eingeschränkt werden, z. B. durch die Verwendung von polarisiertem Licht 
in Verbindung mit Reflektoren, die das Licht gedreht zurücksenden.

Diese Forderung schließt Lösungen ein, bei denen sich an den Stillstand eine ge-
fahrlose Bewegungsumkehr der Flügel anschließt.

Quetschstellen an Schließkanten entstehen im Allgemeinen erst beim Einwirken 
einer Kraft  von mehr als 150 N.
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Nachlaufweg der Flügel nach Ansprechen der Sicher heits ein richtungen siehe Ab-
schnitt 4.8.

Quetsch- und Scherstellen an Hauptschließkanten von radar gesteuerten Schiebe-
türen sind als gesichert anzusehen, wenn z. B. zwei Lichtschranken zwischen den 
Tür pfosten in Höhen von ca. 0,2 m und 1,0 m über dem Fußboden angeord net sind, 
die bei Unterbrechung durch eine Person die Flügel bewegung zum Stillstand brin-
gen. Da radargesteuerte Schie betüren ferngesteuert im Sinne des Abschnittes 2.7 
sind, müs sen die Lichtschranken den Anforderungen des Abschnittes 4.7.3 ge-
nügen.

Quetsch- und Scherstellen zwischen den hinteren Kanten der Flügel von automati-
schen Schiebetüren und festen Teilen der Umgebung, z. B. Pfeilern, Wänden, sind 
vermieden, wenn genügend große Sicherheitsabstände verbleiben. Ein Sicher-
heitsabstand von mindestens 0,5 m ist erforderlich, wenn die hintere Kante des 
Türflügels auf ein festes Bauteil zuläuft . Ein Abstand von 0,2 m genügt in der Regel, 
wenn der Flügel unmittelbar an einem glattflächigen Bauteil, z. B. dem festste-
henden Türfeld, entlangläuft .

Bei Dreh- und Faltflügeln sind Quetschstellen zwischen dem Flügel und festen Tei-
len der Umgebung oder zwischen den Flügeln benachbarter Fenster, Türen und Tore 
vermieden, wenn bei größtmöglicher Flügelöff nung der hinter dem Flügel gelege-
ne Bereich über seine gesamte Tiefe eine lichte Weite von mindestens 0,5 m auf-
weist. Abweichend hiervon genügt eine lichte Weite von 0,2 m, wenn die Tiefe des 
vom geöff neten Flügel und festen Teilen seiner Umgebung gebildeten Bereichs 
höchstens 0,25 m beträgt.

Quetsch- und Scherstellen sind auch vermieden, wenn zwi schen der Hauptschließ-
kante eines geöff neten Faltflügels und festen Teilen an den Seiten der Fenster-, Tür- 
oder Toröff nung ein Abstand von mindestens 0,12 m verbleibt.

4.5.1.1 Einrichtungen nach Abschnitt 4.5.1 sind nicht erforderlich, wenn

1. durch besondere Einrichtungen sichergestellt ist, dass die Flügel bewegung nur 
dann erfolgen kann, wenn sich keine Person im Gefahrbereich befi ndet

 oder

2. der Gefahrbereich vom Bedienungsstandort vollständig zu über sehen ist und eine 
Person mit der Bedienung der betreff enden Anlage besonders beauft ragt ist, soweit 
das Betätigen der Stellteile von Befehlseinrichtungen durch unbefugte Personen 
ausgeschlossen ist.

Besondere Einrichtungen sind z. B. zuverlässig wirkende und ausreichend be-
messene Kontaktmatten.
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Eine Kontaktmatte ist ausreichend bemessen, wenn ihre Länge auf die Öff nungs-
geschwindigkeit der Flügel abge stimmt ist, ihre Breite gleich der Breite der von 
den Flügeln maximal freigegebenen Öff nung und die kontaktgebende Flä che an 
keiner Stelle der Matte, z. B. durch Schwellen oder andere Einbauteile, unterbro-
chen ist. Erfahrungsgemäß wer den Kontaktmatten automatischer Schiebetüren 
den hinsicht lich ihrer Länge gestellten Anforderungen gerecht, wenn z. B. ihre 
vordere Kante einen Abstand von 120 cm bis 140 cm zum Türflügel aufweist.

4.5.1.2 Einrichtungen nach Abschnitt 4.5.1 sind außerdem nicht erforderlich bei Flügeln von 
Fenstern, die oberhalb einer Höhe von 2,50 m liegen.

4.5.2 Quetsch- und Scherstellen, die von Nebenschließkanten, sofern sie sich um mehr als 
8 mm von ihren Gegenschließkanten entfernen kön nen, gebildet werden, müssen bis 
zu einer Höhe von 2,50 m gesichert sein.

Die Ausbildung von Quetsch- und Scherstellen an den Nebenschließkanten ist z. B. 
durch Profi lleisten oder Ab dec kungen verhindert.

4.5.2.1 Sicherungen nach Abschnitt 4.5.2 sind nicht erforderlich

1. bei Nebenschließkanten, deren Gegenschließkanten sich am Sturz der Fenster-, 
Tür- oder Toröff nungen befi nden,

2. wenn Nebenschließkanten nachgiebig gestaltet sind und ohne Verletzungsgefahr 
für die Finger oder die flache Hand so verformt werden können, dass ein Sicher-
heitsabstand von mindestens 30 mm eingehalten ist,

 oder

3. bei Schließkanten zwischen den Gliedern der Flügel von Türen und Toren, die beim 
Öff nen in horizontal angeordnete Führungen einlaufen.

Durch hohlwandige Gummileisten, Kunststoff leisten, Haar bürsten oder andere 
Dichtelemente können Nebenschließ kanten ausreichend nachgiebig gestaltet 
werden.

Flügel, die beim Öff nen in horizontal angeordnete Führungen einlaufen, besitzen 
z. B. Deckengliedertüren und -tore.

4.6 Steuerung

4.6.1 Von Hand zu betätigende Steuerungen für den Antrieb der Flügel müssen so einge-
richtet sein, dass die Flügelbewegung beim Loslas sen der Stellteile von Befehlsein-
richtungen zum Stillstand kommt. Sie müssen so angeordnet sein, dass der Gefahr-
bereich vom Bedie nungsstandort aus übersehen werden kann.
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4.6.1.1 Steuerungen nach Abschnitt 4.6.1 sind nicht erforderlich, wenn

1. durch besondere Einrichtungen sichergestellt ist, dass die Tür- oder Torbewegung 
nur dann erfolgen kann, wenn sich keine Per son im Gefahrbereich befi ndet

 oder

2. die betrieblichen Gegebenheiten eine andere Form der Steuerung erfordern und 
sich daraus keine Gefährdung von Personen ergibt.

Besondere Einrichtungen siehe Abschnitt 4.5.1.1.

Betriebliche Gegebenheiten liegen z. B. vor, wenn

• der Verkehr auf angrenzenden Verkehrswegen durch Fahr zeuge, die vor der 
Tür- oder Toranlage während des Öff  nens und Schließens halten müssen, 
behindert wird,

• Kühlräume aufgrund off en stehender Türen vereisen kön nen,

• das Schließen der Tore von Garagen mit mehreren Ein stellplätzen nach jeder 
Durchfahrt erforderlich ist,

• Tore häufi g von Fahrzeugen mit Fahrerstand oder Fahrer sitz benutzt werden

 oder

• das wiederholte Halten von Fahrzeugen mit Ver brennungs motor vor Toren zu 
Belästigungen durch Abgase führt.

Keine Gefährdung von Personen ist z. B. mit der Öff nungs be wegung glattflächi-
ger Flügel, die nach oben öff nen, verbun den. Dagegen ist bei Rollgittern die 
Gefahr des Einziehens von Personen nicht ausgeschlossen.

Keine Gefährdung von Personen ist z. B. auch dann gegeben, wenn Quetsch- und 
Scherstellen nach Abschnitt 4.5.1 durch Einrichtungen gesichert werden, die den 
Anforderungen des Abschnittes 4.7.3 entsprechen.

4.6.1.2 Einrichtungen nach Abschnitt 4.6.1 sind auch bei Flügeln von kraft be tätigten Fenstern, 
die oberhalb einer Höhe von 2,50 m liegen, nicht erforderlich.

4.6.2 Die von Hand zu betätigenden Stellteile müssen so angeordnet sein, dass Versicherte, 
die die Stellteile betätigen, nicht durch die Flügelbe wegung gefährdet werden.

4.7 Zusätzliche Anforderungen an ferngesteuerte Fenster, Türen und Tore

4.7.1 Der Antrieb ferngesteuerter Flügel darf nur durch die hierfür vorgese henen Steuerim-
pulse gesteuert werden können.
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4.7.2 Ferngesteuerte Türen und Tore müssen in Nähe der Flügel minde stens eine gut erkenn-
bare und leicht zugängliche Not-Befehlseinrich tung besitzen, mit der im Gefahrfall die 
Flügelbewegung zum Stillstand gebracht werden kann.

Grenzen Türen oder Tore an öff entliche Verkehrsflächen, kann das Stellteil für die 
Not-Befehlseinrichtung an der Seite angeordnet sein, die dieser Verkehrsfläche 
abgewendet ist.

4.7.3 An ferngesteuerten Fenstern, Türen und Toren müssen die Einrich tungen zur Sicherung 
von Quetsch- und Scherstellen nach Abschnitt 4.5.1 so beschaff en sein, dass beim 
Auft reten eines Fehlers in der Ein richtung, der einen Befehl zur Unterbrechung der 
Gefahr bringenden Flügelbewegung verhindern würde,

1. die Schutzwirkung der Einrichtung erhalten bleibt (Einfachfehler- Sicherheit)

 oder

2. der Fehler spätestens in einer der Endlagen des Flügels selbsttä tig erkannt wird 
und ein Befehl zum Verhindern einer weiteren Gefahr bringenden Flügelbewegung 
erfolgt (Testung).

Zu den Bauteilen von Einrichtungen zur Sicherung von Quetsch- und Scherstellen 
zählen Schaltleisten, Lichtsender und -empfänger (Signalgeber), Leitungen 
(Signalüber tra gung), Druckwellenschalter, elektronische Schaltgeräte (Si gnal-
verarbeitung) und Schaltglieder (Befehlsnehmer), die unmittelbar oder über Leitung 
(Befehlsübertragung) mit der Signalverarbeitung verbunden sind und in den Steuer-
strom kreis einwirken.

Zu den Fehlern, die einen Befehl zur Unterbrechung der Gefahr bringenden Flügel-
bewegung verhindern können, zäh len Leitungsunterbrechung, Kurzschluss, me-
chanische Beschädigung oder Ausfall von Bauteilen. Die Fehler können z. B. durch 
Verschleiß, Versagen der Bauteile oder durch betriebliche Umgebungseinflüsse 
verursacht sein.

Beim Auft reten eines Fehlers in der Einrichtung zur Sicherung von Quetsch- und 
Scherstellen darf selbsttätig ein Umschal ten auf Befehlseinrichtungen erfolgen, die 
den Anforderungen des Abschnittes 4.6.1 genügen. Dann müssen beim Weiterbe-
trieb der Fenster, Türen und Tore die Bestimmungen des Abschnittes 4.5.1.1 Nr. 2 
erfüllt werden. Der Ausschluss der Betätigung der Befehlseinrichtungen durch un-
befugte Perso nen kann auch durch ge eignete organisatorische Maßnah men si-
chergestellt sein.

4.7.4 Einrichtungen zur Sicherung von Quetsch- und Scherstellen zwischen ferngesteuerten 
Flügeln von Rollgittern und dem Sturz der Fenster-, Tür- und Toröff nung brauchen nicht 
den Anforderungen des Abschnittes 4.7.3 zu entsprechen.
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Art und Umfang der Sicherung der Quetsch- und Scherstellen im Bereich des Stur-
zes bis zu einer Höhe von 2,50 m richten sich nach den Bestimmungen des Abschnit-
tes 4.5.1.

Die Sicherung der Gefahrstellen im Bereich des Sturzes sowie der Einzugstellen 
zwischen dem Flügel und der Wickel welle von allgemein zugänglichen Rollgittern 
ist auch über 2,50 m vor allem mit Blick auf das besondere Schutzbedürfnis von 
Kindern und Jugendlichen geboten.

4.8 Abschalten des Antriebs, Nachlaufweg

4.8.1 Nach dem Abschalten des Antriebs oder bei Ausfall der Energiever sorgung für den 
Antrieb muss die Bewegung der Flügel unverzüglich zum Stillstand kommen, sofern 
mit dem Abschalten des Antriebs oder dem Ausfall der Energieversorgung eine gefähr-
liche Flügelbewe gung verbunden ist. Eine unbeabsichtigte erneute Bewegung der 
Flü gel darf nicht möglich sein. Abweichend von Satz 1 müssen sich Flü gel von kraft -
betätigten Türen und Toren, die einen Brandabschluss bil den, bei Ausfall der Energie-
versorgung gefahrlos selbsttätig schlie ßen.

Werden zur Sicherung von Quetsch- und Scherstellen an Schließkanten von 
Brandabschlüssen Einrichtungen ver wen det, die bei Berührung oder Unterbre-
chung durch eine Per son die Flügelbewegung zum Stillstand bringen, muss sich 
der im Brandfall eingeleitete Schließvorgang nach Freigabe die ser Sicherheitsein-
richtungen selbsttätig fortsetzen.

Siehe auch „Richtlinien für die Zulassung von Feuer schutz ab schlüssen“ des Deut-
schen Instituts für Bautechnik, Berlin.

4.8.2 Der Nachlaufweg der Flügel nach Berühren der Sicher heitseinrich tung an den Schließ-
kanten darf nicht größer sein als der Weg, um den die Sicherheitseinrichtung entgegen 
der Bewegungsrichtung des Flü gels bewegt werden kann. Der Nachlaufweg der Flügel 
ohne Sicher heitseinrichtung an den Schließkanten darf nicht größer als 5 cm sein, 
sofern mit dem Nachlauf eine gefährliche Flügelbewegung verbun den ist.

Eine gefährliche Flügelbewegung ist z. B. gegeben, wenn mit ihr die Entstehung 
von Quetsch- und Scherstellen an den Schließkanten verbunden ist.

4.9 Schlupft üren

4.9.1 Bei Torflügeln mit eingebauter Schlupft ür darf eine kraft betätigte Flü gelbewegung nur 
bei geschlossener Schlupft ür möglich sein.

4.9.2 Schlupftüren dürfen sich während der Torbewegung nicht unbeab sichtigt öffnen 
können.
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4.10 Sicherungen gegen Abstürzen der Flügel

4.10.1 Flügel, die zum Öff nen angehoben oder abgesenkt werden, müssen mit Fangvorrich-
tungen versehen sein, die bei Ver sagen der Tragmit tel ein Abstürzen der Flügel ver-
hindern.

Fangvorrichtungen sind Einrichtungen, die im Falle der Absturzgefahr selbsttätig 
auf den Flügel oder auf das Bauteil, das mit dem Flügel fest verbunden ist (Wickel-
welle), wirken und den Flügel halten.

Tragmittel sind z. B. Seile und Ketten, die den Flügel mit den Einrichtungen zum 
Ausgleich seines Eigengewichtes oder mit dem Antrieb verbinden. Erfahrungsge-
mäß sind nicht nur ver sagende Seile oder Ketten Ursache von Flügelabstürzen, 
sondern auch das Versagen von Getrieben und anderen tra genden Teilen. Deshalb 
zählen zu den Tragmitteln unter ande rem auch Getriebe und son stige Kraft übertra-
gungselemente zwischen Motor und Flügel.

4.10.2 Der Fallweg des Flügels darf 20 cm nicht überschreiten. Hiervon abweichend kann der 
Fallweg von Flügeln, die beim Öff nen auf Wel len aufgewickelt werden oder in horizon-
tal angeordnete Führungen einlaufen,

• bei Fenster-, Tür- und Toröff nungen mit einer Höhe von mehr als 3 m in einer Höhe 
von 2 m oberhalb der unteren Endstellung,

• bei Fenster-, Tür- und Toröff nungen mit einer Höhe von nicht mehr als 3 m in einer 
Höhe von 1 m unterhalb der oberen Endstellung

 bis zu 30 cm betragen.

Der Fallweg des Flügels ist die senkrechte Strecke, die die Hauptschließkante des 
aus der Ruhe freifallenden Flügels bis zum Stillstand nach dem Fangen durch die 
Fangvorrichtung zurücklegt.

Der Fallweg von Flügeln, die beim Öff nen auf Wellen aufge wickelt werden, wird un-
ter anderem durch das Flügelgewicht und den Ballendurchmesser bestimmt. Für 
bauartgeprüft e Fangvorrichtungen liegen Angaben über das zulässige Flügelge-
wicht und den zulässigen Ballendurchmesser in Abhän gigkeit von den Abmessun-
gen des Flügels in Tabellen vor, die dem Prüfb ericht beiliegen.

4.10.3 Bauteile von Fangvorrichtungen und ihre Verbindungen müssen eine mindestens zwei-
fache Sicherheit gegen bleibende Verformung (Streckgrenze) oder eine mindestens 
dreieinhalbfache Sicherheit gegen Bruch (Bruchspannung) aufweisen. Dies gilt nicht 
für Bauteile von Fangvorrichtungen, die beim Fangvorgang beabsichtigt brechen (Soll-
bruchstelle) oder sich bleibend verformen sollen.
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4.10.4 Fangvorrichtungen nach Abschnitt 4.10.1 sind nicht erforderlich

1. bei Flügeln, die beim Öff nen auf Wellen aufgewickelt werden (z. B. Rollläden) oder 
in horizontal angeordnete Führungen einlaufen (z. B. Kipptore), sofern die Flügel-
masse nicht mehr als 20 kg beträgt,

2. bei Flügeln mit Seil- oder Kettenaufh ängung, deren Eigengewicht durch Gegenge-
wichte ausgeglichen ist, wenn zu sätzliche Seile oder Ketten vorhanden sind, die 
allein das Flügelgewicht zu tragen imstande sind,

3. bei Flügeln mit Seil- oder Kettenaufh ängung, deren Eigengewicht durch Federn aus-
geglichen ist, wenn beim Bruch eines Seiles oder einer Kette das Flügelgewicht 
ausge glichen bleibt und der Antrieb so beschaff en ist, dass er allein das Flügelge-
wicht zu tra gen imstande ist,

4. bei Flügeln ohne Seil- oder Kettenaufh ängung, deren Eigenge wicht durch Federn 
ausgeglichen ist, wenn der Antrieb so beschaff  en ist, dass er allein das Flügelge-
wicht zu tragen imstande ist,

5. bei Flügeln mit zwei Antrieben, wenn jeder Antrieb so ausgelegt ist, dass er allein 
das Flügelgewicht zu tragen imstande ist, und wenn bei Ausfall eines Antriebes 
eine weitere Bewegung des Flü gels selbsttätig verhindert ist, spätestens nachdem 
der Flügel seine untere Endstellung erreicht hat

 sowie

6. bei Flügeln, die unmittelbar hydraulisch angetrieben werden, wenn an den hydrau-
lischen Arbeitszylindern Einrichtungen vor handen sind, die bei Rohr- oder Leitungs-
bruch ein Absenken des Flügels verhindern.

Einrichtungen, die bei Rohr- oder Leitungsbruch ein Absen ken des Flügels ver-
hindern, sind z. B. Rohrbruchventile.

Flügel werden unmittelbar hydraulisch angetrieben, wenn die hydraulischen 
Arbeitszylinder ohne Seile oder Ketten mit dem Flügel verbunden sind.

4.10.5 Bei Flügeln mit Seil- oder Kettenaufh ängung muss das Schlaff werden der Tragmittel 
verhindert sein, sofern nicht Fangvorrichtungen nach Abschnitt 4.10.1 vorhanden sind.

4.10.6 Fangvorrichtungen müssen so beschaff en sein, dass einge rastete Sperrteile beim 
Fangvorgang ihre Sperrstellung nicht selbsttätig ver lassen.

Sperrteile sind z. B. Sperrklinken, Sperrrollen, Sperrstift e.

Die Sperrstellung kann z. B. infolge Schwingungen selbsttätig verlassen werden.
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4.10.7 Für Fangvorrichtungen muss eine leicht verständliche Betriebs anlei tung in deutscher 
Sprache aufgestellt sein, die Angaben über die Wir kungsweise, den Einbau, die War-
tung und Prüfung nach Abschnitt 6.1 enthält.

Siehe auch DIN EN 62079/VDE 0039 „Erstellen von Anleitungen – Gliederung, In-
halt und Darstellung“. Wartung siehe DIN 31051 „Grundlagen der lnstandhaltung“.

4.10.8 Flügel nach Abschnitt 4.10.4 dürfen auch bei Ausfall der Bauteile, die das Flügelge-
wicht ausgleichen, beim Umschalten auf Handbetäti gung nicht abstürzen können.

4.10.9 Fenster, Türen und Tore müssen so eingerichtet sein, dass die Kraft  betätigung des 
Flügels selbsttätig unterbunden wird, wenn die Fang vorrichtung angesprochen hat. 
Hiervon ausgenommen sind Getriebe mit zusätzlichen Bauteilen, die bewirken, dass 
das Getriebe den Flügel auch dann zu halten imstande ist, wenn tragende Getriebe-
teile versa gen.

Einrichtungen, die die Kraft betätigung selbsttätig unter bin den, sind z. B. elektrische 
Schalter an der Fangvorrichtung, die beim Ansprechen der Fangvorrichtung den 
Antrieb des Flügels abschalten.

Zu tragenden Getriebeteilen zählen z. B. Zahnräder, Schnec kenräder.

4.11 Gegengewichte, Zahn- und Kettentriebe

4.11.1 Erfolgt der Gewichtsausgleich der Flügel durch Gegengewichte, muss deren Laufb ahn 
verkleidet sein, wenn nicht Verletzungen durch die Gegengewichte auf andere Weise 
ausgeschlossen sind.

4.11.2 Zahn- und Kettenräder müssen bis zu einer Höhe von 2,50 m verklei det sein. Oberhalb 
einer Höhe von 2,50 m müssen zumindest die Auf laufstellen von Zahn- und Kettenrä-
dern gegen Hineingreifen gesi chert sein.

4.12 Hauptschalter

4.12.1 Fenster, Türen und Tore mit elektrischem Antrieb müssen einen Hauptschalter besit-
zen, mit dem sie allpolig abgeschaltet werden können.

Es ist zweckmäßig, jedes Fenster, jede Tür und jedes Tor mit einem eigenen Haupt-
schalter auszurüsten.

4.12.2 Hauptschalter müssen gegen irrtümliches und unbefugtes Einschal ten gesichert wer-
den können.
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4.12.3 Bei Anschluss des elektrischen Antriebs über Steckvorrichtungen ist abweichend von 
Abschnitt 4.12.1 ein Hauptschalter nicht erforderlich, soweit Steckvorrichtungen nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik zum Schalten verwendet werden 
dürfen.

4.13 Zugänglichkeit für Wartung und Prüfung

 Bauteile, von denen der sichere Betrieb der kraft betätigten Fenster, Türen und Tore 
abhängt, müssen für Wartung und Prüfung leicht zugänglich sein.

5  Betrieb

 5.1 Vor Instandhaltungsarbeiten müssen Flügel gegen unbeabsichtigte Bewegung gesi-
chert werden.

Instandhaltung siehe DIN 31051 „Grundlagen der lnstandhaltung“.

5.2 Vor Instandhaltungsarbeiten muss der Antrieb der Fenster, Türen und Tore abgeschal-
tet und gegen irrtümliches und unbefugtes Einschal ten gesichert werden. Hiervon 
ausgenommen bleibt der Probelauf (Funktionsprüfung).

Dies bedingt, dass der Antrieb über den in Abschnitt 4.12 geforderten Hauptschal-
ter abgeschaltet wird.

5.3 Die Wartung von kraft betätigten Fenstern, Türen und Toren darf nur durch vom Unter-
nehmer beauft ragte Personen durchgeführt werden, die mit den jeweiligen Wartungs-
arbeiten vertraut sind.

6  Prüfung

Nach § 3 Abs. 3 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Be-
reitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit 
beim Betrieb überwachungsbedürft iger Anlagen und über die Organisation des be-
trieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV) hat der Ar-
beitgeber Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen der Arbeitsmittel zu ermit-
teln. Bei diesen Prüfungen sollen sicherheitstechnische Mängel systematisch erkannt 
und abgestellt werden.

Der Arbeitgeber legt ferner die Voraussetzungen fest, welche die von ihm beauft ragten 
Personen zu erfüllen haben (befähigte Personen).
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Nach derzeitiger Auff assung ist davon auszugehen, dass die Aufgaben der befähigten 
Personen für die nachstehend aufgeführten Prüfungen durch die dort genannten Per-
sonen wahrgenommen werden. Art, Umfang und Fristen der Prüfungen sind bisherige 
Praxis und entsprechen den Regeln der Technik.

6.1 Kraft betätigte Fenster, Türen und Tore müssen vor der ersten Inbe triebnahme und 
mindestens einmal jährlich von einem Sachkundigen auf ihren sicheren Zustand ge-
prüft  werden.

Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung aus-
reichende Kenntnisse auf dem Gebiet der kraft betätigten Fenster, Türen und Tore 
hat und mit den ein schlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschrift en, Unfallverhü-
tungsvorschrift en und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. BG-Regeln, 
DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder der Türkei oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaft sraum) so weit vertraut ist, dass er den arbeits-
sicheren Zustand von kraft betätigten Fenstern, Türen und Toren beurteilen kann.

In die Prüfung sind auch die Fangvorrichtungen ein zube zie hen. Bei bauartgeprüf-
ten Fangvorrichtungen erstreckt sich die Prüfung auf der Grundlage der Betriebs-
anleitung des Her stellers auf Verschleiß, Korrosion, Beschädigungen und Gän-
gigkeit bewegter Teile. Die Prüfung bauartgeprüft er Fangvor richtungen braucht 
sich nicht darauf zu erstrecken, den Flügel fangen zu lassen. Nicht bauart geprüft e 
Fangvorrichtungen sind darüber hinaus einer ein gehenden Prüfung zu unterzie-
hen, die die Funktionsfähigkeit feststellt. Hierbei kann es erfor derlich sein, den 
Flügel fangen zu lassen.

6.2 Die Durchführung der Prüfung nach Abschnitt 6.1 ist zu dokumentieren.

Prüfb ücher für Rolltore (Rollgitter, Rollläden) sowie für Schie betüren und Schiebe-
tore siehe BG-Grundsatz „Prüfb uch für kraft betätigte Tore“ (BGG 950).

7  Zeitpunkt der Anwendung 

7.1 Diese BG-Regel ist anzuwenden ab 1. April 1989. Sie ersetzt die „Richtlinien für kraft -
betätigte Fenster, Türen und Tore“ (ZH 1/494) vom Oktober 1984.

7.2 Abweichend von Abschnitt 7.1 sind die Anforderungen des Abschnit tes 4.10.1 auf all-
gemein bauaufsichtlich zugelassene Brandab schlüsse, die vor dem 1. Mai 1976 errich-
tet wurden, nicht anzuwen den.

Seit 1979 werden in die vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, durchgeführ-
ten Prüfungen zur Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung von 
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Brandabschlüssen auch die Fangvorrichtungen einbezogen. Seitdem werden 
bauauf sichtlich zugelassene Brandabschlüsse, deren Flügel zum Öff nen angeho-
ben werden, gegen Herabfallen nach Abschnitt 4.10 dieser BG-Regel gesichert.

Mit Blick auf diese Entwicklung und den Stand der Technik, der sich seit dem 
Inkraft treten der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) am 1. Mai 1976 bei Brandab-
schlüssen zeigt, sowie den unver hältnismäßig hohen technischen und wirtschaft li-
chen Auf wand, den eine Nachrüstung von Brandabschlüssen mit Fangvor richtungen 
bedingt, wird für die Brandabschlüsse, die vor dem Jahr 1980 errichtet wurden, in 
der Regel zu prüfen sein, ob eine Ausnahme entsprechend § 14 Abs. 2 Nr. 2 der neu-
en Unfallverhütungsvorschrift  „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1) von Anhang 
1.7 Abs. 5 der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) zugelassen werden kann.

7.3 Abweichend von Abschnitt 7.1 sind die Anforderungen der Abschnitte 4.1, 4.5.2, 4.8.2 
und 4.13 auf Anlagen, die vor dem 1. Februar 1975 errichtet wurden, nicht anzuwenden.

7.4 Abweichend von Abschnitt 7.1 sind die Anforderungen der Abschnitte 4.10.6 und 4.10.7 
auf Fangvorrichtungen, die vor dem 1. April 1982 eingebaut sind, nicht anzuwenden.

7.5 Abweichend von Abschnitt 7.1 sind die Anforderungen der Abschnitte 4.7.3 und 4.10.8 
auf Anlagen, die vor dem 1. Oktober 1985 errichtet wurden, nicht anzuwenden.

7.6 Abweichend von Abschnitt 7.1 sind die Anforderungen

• des Abschnittes 4.1.1 Nr. 4 auf Anlagen mit Flügeln, die zum Öff nen abgesenkt 
werden,

• des zweiten Satzteils des Abschnittes 4.5.2.1 Nr. 2 beginnend mit den Worten „und 
ohne Verletzungsgefahr ...“,

• des Abschnittes 4.10.1 auf Anlagen mit Flügeln, die zum Öff nen abgesenkt werden

 und

• des Abschnittes 4.10.9 auf Anlagen

 nicht anzuwenden, soweit sie vor dem 1. April 1992 errichtet wurden.
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Anhang

Bezugsquellenverzeichnis

Nachstehend sind die Bezugsquellen der aufgeführten Vorschrift en und Regeln zusammen-
gestellt:

1. Gesetze, Verordnungen

Bezugsquelle: Buchhandel

2. Unfallverhütungsvorschrift en, Berufsgenossenschaft liche Regeln und Informa-
tionen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sowie Berufsgenossenschaft -
liche Grundsätze

Bezugsquelle: VBG

3. Normen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH 
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin

4. EG-Richtlinien

Bezugsquelle: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft  mbH
Postfach 100534, 50445 Köln
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sicherung (DGUV) entnommen werden; siehe

http://www.dguv.de/inhalt/praevention/vorschr_regeln

Hinsichtlich älterer, bislang unter VBG-Nummer geführter Unfallverhütungsvorschrift en des sogenannten 
Maschinenaltbestandes bzw. bislang unter ZH-1-Nummern geführter Richtlinien, Sicherheitsregeln und 
Merkblätter, die bis zu ihrer Überarbeitung noch weiter gültig sind, siehe Internetfassungen der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)

http://www.dguv.de/bgvr

VBG – Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Die VBG ist eine gesetzliche Unfallversicherung mit über 31 Millionen Versicherungsverhältnissen in Deutsch-
land. Versicherte der VBG sind Arbeitnehmer, freiwillig versicherte Unternehmer, Patienten in stationärer 
Behandlung und Rehabilitanden, Lernende in berufsbildenden Einrichtungen und bürgerschaft lich Enga-
gierte. Zur VBG zählen über 900.000 beitragspflichtige Unternehmen aus mehr als 100 Gewerbezweigen – 
vom Architekturbüro bis zum Zeitarbeitsunternehmen.

Weitere Informationen zur VBG fi nden Sie unter www.vbg.de
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